
Amtsausschuss des Amtes Seenlandschaft Waren 
 

Beschlussvorlage 
00/2026/02 
öffentlich 

 

 

2. Änderung der Geschäftsordnung 

Organisationseinheit: 

Amt für zentrale Dienste und Finanzen 
Datum 

20.01.2026 
Einbringer: 

Heinsel, Kati 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 
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Beschlussvorschlag 
Der Amtsausschuss des Amtes Seenlandschaft Waren beschließt die anliegende 2. 
Änderung der Geschäftsordnung. 
 
Sachverhalt 
Der Amtsausschuss des Amtes Seenlandschaft Waren beschließt die Neufassung des § 3 
Medien- insbesondere zur Erleichterung der Fertigung der Sitzungsniederschrift sind 
Tonaufzeichnungen der vollständigen Sitzung zulässig. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Anlage/n 
1 2. Änderung der Geschäftsordnung des Amtes Seenlandschaft Waren 

(öffentlich) 
 

 



2. Änderung der Geschäftsordnung 
des Amtes Seenlandschaft Waren 

 
 

Gemäß § 134 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern in der aktuell gültigen Fassung hat das Amt Seenlandschaft Waren am 
26.03.2026 nachfolgende 2. Änderung der Geschäftsordnung beschlossen:  

 

Artikel 1  

Die Geschäftsordnung des Amtes Seenlandschaft Waren vom 01.01.2012 wird wie 
folgt geändert:  

 

§ 3- Medien wird wie folgt neu gefasst: 

1) Vertretern der Medien sind besondere Plätze zuzuweisen.  

(2) Bild- und Tonaufzeichnungen der öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung  

     durch Presse, Rundfunk und andere Medien sind zulässig, soweit dem nicht ein  

     Viertel aller Mitglieder des Amtsausschusses widerspricht.  

     Verwaltungsbeschäftigte und geladene Gäste können ihrer Aufnahme  

     widersprechen. Anwesende Gäste dürfen nur nach ihrer vorherigen Einwilligung  

      aufgenommen werden. 

(3) Zur Erleichterung der Fertigung der Sitzungsniederschrift sind  

     Tonaufzeichnungen der vollständigen Sitzung zulässig. Sie sind nach der  

     darauffolgenden Sitzung zu löschen. 

 

Artikel 2 – Inkrafttreten  

Die 2. Änderung der Geschäftsordnung tritt mit ihrer Annahme durch den 
Amtsausschuss des Amtes Seenlandschaft Waren in Kraft.  

 

 

Waren, den   

 

 

E. Malow 

Amtsvorsteher 
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